
1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Großmaischeid 
für das Jahr 2013 vom 25.11.2013 

 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung 
vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 
57), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 

 
 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt: 
 

gegenüber 
bisher EUR

erhöht um 
EUR

vermindert um 
EUR

nunmehr 
festgesetzt auf 

EUR
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge 2.938.000 83.000 233.000 2.788.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.342.000 55.782 188.782 3.209.000
der Jahresfehlbetrag -404.000 27.218 44.218 -421.000

2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen 2.719.000 83.000 233.000 2.569.000
die ordentlichen Auszahlungen 2.947.000 55.782 187.782 2.815.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -228.000 27.218 45.218 -246.000

die außerordentlichen Einzahlungen 0 0 0 0
die außerordentlichen Auszahlungen 1.000 0 1.000 0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.000 0 -1.000 0

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 526.000 146.000 497.000 175.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 571.000 32.000 536.000 67.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -45.000 114.000 -39.000 108.000

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 590.000 385.000 0 975.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 316.000 800.000 279.000 837.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 274.000 -415.000 -279.000 138.000

der Gesamtbetrag der Einzahlungen 3.835.000 614.000 730.000 3.719.000
der Gesamtbetrag der Auszahlungen 3.835.000 887.782 1.003.782 3.719.000
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 0 -273.782 -273.782 0

 
 
 

§§ 3 bis 7 
 

(werden nicht geändert) 
 
 
 

§ 8 Wertgrenzen 
 
 
§ 8 wird um folgenden Absatz 5 ergänzt: 
 
(5) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen liegen vor, wenn sie zeitlich nicht oder nicht re-
gelmäßig wiederkehren, sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und 
betragsmäßig wesentlich sind. Die Wesentlichkeitsgrenze beträgt 1% der ordentlichen Gesamter-



   

träge bzw. ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Ergebnisrech-
nung. 
Die mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammenhängenden Ein- und Auszah-
lungen gelten ebenfalls als außerordentlich. 
 
 
 

§ 9 Altersteilzeit 
 

(wird nicht geändert) 
 
 
 

§ 10 Leistungszahlungen 
 

 
Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
werden festgesetzt: 
1. für Leistungsstufen 0,00 EUR (unverändert) 
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen 900,00 EUR (bisher 840,00 EUR) 

 
 
 
 
 
 

Großmaischeid, den 25.11.2013 
Ortsgemeinde Großmaischeid 
 
gez. Uwe Engel 
Ortsbürgermeister 


